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Zum Stand der Erfassung des Wertes der Natur in gesellschaftlichen 
Berichtssystemen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Das Artensterben hat mittlerweile dramatische Auswirkungen angenommen. 
Täglich sterben über 100 Pflanzen oder Tierarten unwiederbringlich aus. Ohne 
eine intakte Natur gefährden wir unsere Lebensgrundlage. Saubere Luft, frucht-
bare Böden, Nahrungsmittel und Trinkwasser brauchen funktionierende Öko-
systeme. Die Folgen von geschädigten Ökosystemen haben auch volkswirt-
schaftliche Kosten. Daher gibt es Bestrebungen, den Wert der Natur und ihre 
Dienstleistungen für das Wohlbefinden der Menschen sichtbar zu machen und 
zu zeigen, wie sehr wir Menschen von einer intakten Natur abhängig sind.  

Bodenfruchtbarkeit, saubere Luft und trinkbares Wasser sind unverzichtbar für 
unsere Lebensgrundlagen und tragen maßgeblich zu unserem Wohlstand bei. 
Den Wert und die Rolle, die diese Naturfunktionen für uns Menschen, die Ge-
sellschaft als auch unserer Wirtschaft beitragen, wird nirgend sichtbar gemacht. 
Damit werden auch die Verluste, die entstehen, wenn Natur zerstört wird, nicht 
beachtet. 

Vor diesem Hintergrund mehrten sich international Initiativen, die Leistungen 
von Ökosystemen und die damit verbundene biologische Vielfalt für Mensch 
und Gesellschaft angemessen zu erfassen und Ökosysteme und Ökonomie als 
ein Gesamtsystem zu verstehen, etwa im Rahmen des Überkommens über die 
biologische Vielfalt (CBD), der internationalen TEEB-Initiative (The Econo-
mics of Ecosystems and Biodiversity) oder auch der von der Weltbank unter-
stützten WAVES-Initiative („Wealth Acoounting and Evaluation of Ecosystem 
Services“). Auch die EU-Biodiversitätsstrategie 2020 hat die Verbesserung der 
Kenntnisse über Ökosysteme und Ökosystemleistungen zum Ziel. Im Jahr 2011 
verpflichteten sich die Mitgliedstaaten darin – mit Unterstützung der Europäi-
schen Kommission –, bis 2014 den Zustand der Ökosysteme und Ökosystem-
leistungen in ihrem nationalen Hoheitsgebiet zu kartieren, zu bewerten und bis 
2020 die Ergebnisse zu Ökosystemen und deren Leistungen in die Rechnungs-
legungs- und Berichterstattungssysteme auf EU- und nationaler Ebene zu integ-
rieren. 
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Diese neueren Ansätze, Diskurslinien und Erfahrungen auf internationaler 
Ebene und in einigen anderen Ländern würden in den offiziellen deutschen Be-
richterstattungssystemen nicht aufgegriffen, weder im Jahreswirtschaftsbericht 
der Bundesregierung noch in den bislang vorliegenden Systemen der Volkswirt-
schaftlichen und Umweltökonomischen Gesamtrechnungen.  

Mit dieser Kleinen Anfrage soll daher der Frage nachgegangen werden, welche 
Bilanzierungs- und Berichtspflichten zur Erfassung von Naturkapital und Öko-
systemdienstleistungen Deutschland im Rahmen internationaler Abkommen, 
Initiativen und Institutionen eingegangen ist und wie diese erfüllt werden. Denn 
die Integration dieser Werte in die Volkswirtschaftlichen und insbesondere die 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen könnte dazu beitragen, Politik und 
Wirtschaft bei Entscheidungen über entsprechende Maßnahmen und über Fi-
nanzierungsmechanismen für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zu 
unterstützen. 

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  
Zu den Kernbedingungen des Wohlstands gehört auch die Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen inklusive ihrer Anpassungsfähigkeit und Ökosystemleis-
tungen. Aber seit vielen Jahren nimmt die biologische Vielfalt weltweit und in 
Deutschland ab; wir überschreiten die planetaren Belastungsgrenzen in diesem 
Bereich und setzen uns so einem hohen Risiko nicht tolerierbarer ökologischer, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Folgen aus. Denn die Natur, die in erster 
Linie aus ökologischen und ethischen Gründen zu erhalten ist, liefert dem Men-
schen auch Leistungen, von denen unsere Nahrung, unser Wohlergehen und die 
wirtschafte Entwicklung abhängen. Nur wenn dieses Naturkapital geschützt und 
erhalten wird, kann es die Bedürfnisse heutiger und künftiger Generationen si-
chern und wichtige Ökosystemleistungen für die Menschen dauerhaft erbringen. 
Hierzu zählen z. B.: 

 Beitrag zum Klimaschutz von Ökosystemen, insbesondere von Wald und Bö-
den einschließlich Renaturierung von Mooren, 

 Beitrag zur Senkung der Folgekosten des Klimawandels (Minderung von 
Hochwasser-schäden z. B. durch intakte Auen, Abpufferung von Wetterex- 
tremereignissen, u. a.), 

 Beitrag zur Wasserreinhaltung und zum Trinkwasserschutz durch Verringe-
rung der Umweltbelastungen durch abnehmende Stickstoffüberschüsse, 

 Verminderung der Bodenerosion, 

 Erhaltung von Bestäubungsleistungen und Kontrolle von Schadorganismen,  

 Land- und forstwirtschaftliche Produktion für Nahrungs- und Futtermittel so-
wie nachwachsende Rohstoffe (Ersatz für fossile Rohstoffe), 

 Erholungsfunktion, 

 regionale Wertschöpfung und Förderung des Tourismus durch attraktive Na-
turräume (z. B. Nationalparke). 

Die Europäische Kommission schätzt den volkswirtschaftlichen Nutzen für das 
EU-weite Natura 2000-Netz auf rund 200 bis 300 Mrd. Euro pro Jahr. Allerdings 
sind die positiven wirtschaftlichen Effekte der Ökosystemleistungen nicht immer 
monetarisierbar bzw. es gibt bisher nicht zu allen Leistungen entsprechende Stu-
dien. 
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Die Werte von Biodiversität, Ökosystemen und deren Leistungen sollen zukünf-
tig besser erfasst, bewertet und auch in die volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungssysteme integriert werden, um neben dem Human- und Sachkapital auch 
die Natur als produktiven Faktor einzubeziehen, ihre Bedeutung für Wirtschaft 
und Gesellschaft umfassender zu erkennen und langfristig besser sichern zu kön-
nen. Hierzu wurden auf europäischer und internationaler Ebene politische Ziele 
beschlossen als Teil der EU-Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2020 (Ziel 2, 
Maßnahme 5), des Strategischen Plans zur Umsetzung des Überkommens über 
die biologische Vielfalt (Ziel 2) sowie der globalen Entwicklungsziele für das 
Jahr 2030 (Ziel 15.9 der Sustainable Development Goals). Damit sind jedoch 
noch keine rechtlich bindenden Berichtspflichten verbunden.  
Der Ausschuss für das Europäische Statistische System (AESS) hat am 7. Februar 
2019 befürwortet, dass eines der vordringlich zu entwickelnden Zukunftsthemen 
bei der Fortschreibung der Europäischen Strategie für Umweltökonomische Ge-
samtrechnungen das Thema Ecosystem Accounting sein soll, da hier seitens der 
Politik eine hohe Priorität gesehen wird. Diese Entscheidung wurde auch von 
Deutschland unterstützt.  
Auch im Rahmen des Weltbiodiversitätsrats IPBES wird derzeit ein Bericht (As-
sessment) zu den vielfältigen Werten der biologischen Vielfalt erarbeitet, der vo-
raussichtlich im Jahr 2021 erscheinen wird. Ein entscheidender Impuls für all 
diese internationalen Beschlüsse und Prozesse war die im Jahr 2007 von Deutsch-
land und der Europäischen Kommission initiierte globale TEEB-Studie („The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity“) zur Verdeutlichung des Wertes der 
Natur.  
Auf der Grundlage des Kyoto-Protokolls berichtet die Bundesregierung zu den 
Treibhausgasemissionen Deutschlands. Hierzu gehört auch die Berichterstattung 
zum Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft, die 
jährlich zu den Emissionen aber auch den Festlegungen in diesem Sektor berich-
tet.  
Die Bundesregierung wird die nationalen Berechnungen im Bereich Naturkapital 
fortentwickeln. Angesichts der methodisch anspruchsvollen und komplexen Auf-
gabe sowie der aktuell noch unzureichenden Datenbasis wird eine vollständige 
Umsetzung der hierzu international verabschiedeten Ziele bis Jahr 2020 nicht 
möglich sein. Wichtig ist die verstärkte Förderung wissenschaftlicher und prakti-
scher Arbeiten zur Erfassung von Ökosystemleistungen und externen Umwelt-
kosten, hierbei sind die Bedürfnisse der Umweltökonomischen Gesamtrechnun-
gen zu berücksichtigen. 

1. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bereits ergriffen bzw. beab-
sichtigt sie einzuleiten, um Ökosystemdienstleistungen und Naturkapital in 
Deutschland besser zu erfassen (bitte begründen)? 

2. Welche Entwicklungen zur Einbeziehung von ökonomischen Werten von 
Ökosystemleistungen in Bilanzierungs- und Berichterstattungssysteme auf 
nationaler Ebene haben seit der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage aus dem Jahr 2014 (Bundestagsdrucksache 18/2731), in der ausge-
sagt wurde, dass es keine Einbeziehung gibt, erfolgt?  

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet. 
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Derzeit existieren noch keine international abgestimmten Rahmenwerke zur ein-
heitlichen Berücksichtigung von Ökosystemleistungen in den Umweltökonomi-
schen Gesamtrechnungen (UGR). Daher werden in den vom Statistischen Bun-
desamt betreuten UGR derzeit lediglich die Materialströme in und aus der Um-
welt erfasst.  
Das seit der Revision im Jahr 2014 europaweit verbindliche Europäische System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen beinhaltet auch Naturvermögen als 
Teil der nichtproduzierten Vermögensgüter, sofern es die Definition für wirt-
schaftliche Vermögensgüter erfüllt (sogenannte „natürliche Ressourcen“). Zu 
diesen natürlichen Ressourcen gehören neben Grund und Boden auch Boden-
schätze, freie Tier- und Pflanzenbestände und Wasserreserven. Nicht dazu gehö-
ren diejenigen Bestandteile des Naturvermögens, an denen keine Eigentums-
rechte bestehen, wie die offenen Meere oder die Luft. In den deutschen Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) werden seit der Revision im Jahr 
2014 Angaben für Grund und Boden nachgewiesen, da für die übrigen natürlichen 
Ressourcen keine belastbaren Daten vorliegen. 
Zur besseren Erfassung von Ökosystemleistungen in Deutschland wurden bzw. 
werden einige Forschungsvorhaben beim Bundesamt für Naturschutz (BfN), fi-
nanziert aus Mitteln des Bundesweltministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU), durchgeführt.  
Hierzu gehören z. B. Untersuchungen über die Bedeutung bestimmter Ökosys-
teme und deren Leistungen: 

 naturnahe Auen für die Minderung von Hochwasserschäden und den Abbau 
von Schadstoffen und Gewässerbelastungen 

 Grünland für die Grundwasserqualität und den Klimaschutz 

 naturnahe Wälder bezüglich Klimaschutz und Klimaanpassung 

 Moore als Kohlenstoffsenken (Klimaschutz) 

 kulturelle Ökosystemleistungen: bundesweite Erfassung der Erholungseignung 
der Landschaft und des Bedarfs nach Erholung, Bedeutung städtischer Grün-
flächen für Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden. 

In den meisten Vorhaben wurde versucht, die Ökosystemleistungen auch monetär 
zu bewerten, wobei dies nicht im Zentrum der Untersuchungen steht. 
Hinzu kommen BfN-Studien mit dem Ziel, nicht nur einzelne Ökosystemleistun-
gen zu erfassen, sondern soweit wie möglich ein umfassenderes Bild der Werte 
von Ökosystemen für Wirtschaft und Gesellschaft wiederzugeben. Hierzu zählt 
die Studie „Naturkapital Deutschland-TEEB DE“, in deren Rahmen das vorhan-
dene Wissen aus Fallstudien zum Wert von Ökosystemleistungen zusammenge-
tragen und in verständlicher Form aufbereitet wurde (siehe auch Antwort zu 
Frage 8). Zur systematischen flächendeckenden Erfassung und Kartierung des 
Zustands und der Leistungen von Ökosystemen in Deutschland, wie es die EU-
Biodiversitätsstrategie vorsieht, wird zudem ein nationales System von physi-
schen Indikatoren erarbeitet; ein erster Indikatorenbericht wird voraussichtlich 
Ende 2019 veröffentlicht. 
Auch im Rahmen der Forschungsinitiative des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) zum Erhalt der Artenvielfalt wird die Forschung zur 
Wertschätzung und Sicherung von Naturkapital in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft vorangetrieben und damit an die nationale TEEB-Studie angeknüpft.  
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Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat im De-
zember 2018 die Ergebnisse einer umfassenden Bodenzustandserhebung in der 
Landwirtschaft vorgelegt. Die dritte Bodenzustandserhebung im Wald wird der-
zeit vorbereitet. Kohlenstofferhebungen im Waldbestand werden gemäß den in-
ternationalen Berichtspflichten durchgeführt (zuletzt die Kohlenstofferhebung 
2017). 
Im Geschäftsbereich des BMEL hat das Thünen-Institut u. a. Studien zur ökono-
mischen Bewertung von Waldökosystemleistungen bzw. zur Bewertung von öf-
fentlichen Gütern des Waldes und zum Erholungswert des Waldes erarbeitet. 
Mit Blick auf die in der Vorbemerkung beschriebenen Zielsetzungen auf europä-
ischer und internationaler Ebene, bis zum Jahr 2020 Schritte zu unternehmen, um 
die Werte von Ökosystemen und deren Leistungen auch in die volkswirtschaftli-
chen Rechnungssysteme bzw. die UGR zu integrieren, wird seit dem Jahr 2017 
ein Forschungsprojekt des Bundesamtes für Naturschutz unter Einbeziehung des 
Statistischen Bundesamtes sowie weiterer Fachbehörden und Experten durchge-
führt. Diese Arbeit basiert auf den oben genannten Arbeiten zu nationalen Indi-
katoren für Ökosystemleistungen und erfolgt in Anlehnung an das von der Statis-
tischen Kommission der Vereinten Nationen beschlossene System zu sogenann-
ten experimentellen Ökosystem-Bilanzen („System of Environmental-Economic 
Accounting – Experimental Ecosystem Accounting“; SEEA-EEA).  
Es bedarf jedoch noch erheblicher Anstrengungen, um die Ergebnisse von lau-
fenden und künftigen Forschungsprojekten des BMU und des BMBF sowie die 
Arbeiten von weiteren relevanten Akteuren (insbesondere zur Datenzulieferung) 
am Ende auch in die umweltökonomischen Gesamtrechnungssysteme beim Sta-
tistischen Bundesamt, die auf dem VN-System SEEA basieren, einzubinden und 
das System mit der nötigen Langfristperspektive systematisch fortzuentwickeln. 
Auf EU-Ebene wird die Umsetzung der entsprechenden Anforderung in der EU-
Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2020 durch eine informelle Arbeitsgruppe bei 
der Europäischen Kommission „Mapping and Assessment of Ecosystems and 
their Services“ (MAES) koordiniert, in der alle Länder der EU einschließlich 
Deutschland (Bundesamt für Naturschutz) vertreten sind.  
Deutsche Behördenvertreter wirken auch aktiv an der Weiterentwicklung der ent-
sprechenden Systeme auf internationaler Ebene mit (siehe Antwort zu Frage 14). 

3. Welche Informationen, Daten und Zahlen liegen der Bundesregierung vor, 
wie stark der Verlust von Artenvielfalt und Biodiversität die Wirtschaftskraft 
in Deutschland gebremst hat? 

Die volkswirtschaftlichen Folgen, die im Zuge des Verlustes von biologischer 
Vielfalt und der damit verbundenen Beeinträchtigung der Ökosystemleistungen 
auftreten, sind sogenannte negative externe Kosten. Sie sind von der Allgemein-
heit zu tragen und mindern nicht nur das Naturkapital, sondern auch die Wohl-
fahrt. Eine anerkannte Zahl als Summe für diese externen Kosten in Deutschland 
gibt es jedoch noch nicht. Diese externen Kosten sind kein Bestandteil der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen Aber es gibt, wie bereits beschrieben, Stu-
dien zu einigen Themenbereichen sowie erste Konzepte zur Ergänzung dieser ex-
ternen Kosten. 
Da das BIP keine Folgekosten durch Umweltschäden erfasst, ist es nicht in der 
Lage, eine Verringerung des Naturkapitals abzubilden. Mit dem Nationalen 
Wohlfahrtsindex (NWI) entwickelte das Umweltbundesamt eine Ergänzung zum 
BIP, der insbesondere auch diese Kosten berücksichtigt. Ausgehend von den 
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Konsumausgaben enthält der NWI monetär bewertete wohlfahrtsrelevante Zu- 
und Abschläge: wohlfahrtssteigernde Komponenten wie privater Konsum und 
Bildungsausgaben werden addiert, wohlfahrtsmindernde Kategorien wie Um-
weltverschmutzung oder Gesundheitsschäden subtrahiert. Allerdings werden 
beim NWI bisher, vor allem aufgrund fehlender Daten, Verluste bei Biodiversität 
und Ökosystemleistungen nur begrenzt erfasst. Zudem ist das Konzept mit den 
Anforderungen von Gesamtrechnungssystemen nicht kongruent. Seit dem Jahr 
2017 veröffentlicht das Umweltbundesamt den NWI in den „Daten zur Umwelt“.  
Zu den externen Kosten aufgrund der Nitratbelastung und des Insektenrückgangs 
wird auf die Antworten zu den Fragen 4 und 5 verwiesen. Darüber hinaus werden 
beispielhaft die Ergebnisse weiterer Fallstudien, die im Rahmen des Projekts „Na-
turkapital Deutschland“ zusammengetragen wurden, aufgeführt (www.bmu.de/ 
WS4332): 

 Der Verlust natürlicher Auen ist mitverantwortlich für die Schäden durch 
Hochwasserkatastrophen, die in Deutschland in den letzten Jahrzehnten dra-
matisch hoch waren. Im Jahr 2002 verursachte das Hochwasser im Elbe- und 
Donaueinzugsgebiet einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von rund 11 Mrd. 
Euro. Beim Hochwasser im Jahr 2013 beliefen sich die Schäden auf knapp 
7 Mrd. Euro. Die Verluste an Anlagevermögen durch diese beiden Hochwasser 
wurden als Katastrophenschäden in der Vermögensrechnung der VGR berück-
sichtigt. Durch den Klimawandel können Starkregenereignisse und Überflu-
tungen weiter zunehmen. Gleichzeitig sind zwei Drittel der ehemaligen Über-
schwemmungsgebiete an deutschen Flüssen durch Deichbau und Gewässer-
ausbau verloren gegangen, 4 Prozent der Auen sind bebaut. Damit fehlen Flä-
chen für den Wasserrückhalt. 

 In der Vergangenheit wurden 95 Prozent der ehemaligen Moore bzw. Moorbö-
den (1,8 Mio. ha) überwiegend für land-, teilweise aber auch für forstwirt-
schaftliche Zwecke sowie für den Torfabbau entwässert. Entwässerte Moorbö-
den tragen heute mit einer Freisetzung von ca. 41 Millionen Tonnen CO2-Äqui-
valenten pro Jahr zu 40 Prozent der gesamten Klimagas-Emissionen aus der 
deutschen Landwirtschaft bzw. zu ca. 4,4 Prozent der jährlichen deutschen 
Brutto-Gesamtemissionen bei, wobei diese Böden nur rund 5 Prozent der Flä-
che Deutschlands bzw. 8 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus-
machen. Die gesellschaftlichen Schadenskosten dieser CO2-Emissionen betra-
gen rund 8 Mrd. Euro pro Jahr Die Kosten pro Jahr, gerechnet mit dem Wert 
der Sensitivitätsanalyse von 640 Euro (2016), betrugen im Jahr 2018 ca. 
27,3 Mrd. Euro (Berechnung mit dem aktuellen Schadenskostensatz vom Um-
weltbundesamt; siehe „Methodenkonvention 3.0 zur Ermittlung der Umwelt-
kosten“, November 2018). 
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 Durch die in der Vergangenheit erfolgte Umwandlung von Dauergrünland in 
Acker sind wichtige Ökosystemleistungen verloren gegangen: Speicherung 
von Kohlenstoff als Beitrag zum Klimaschutz, Minderung von Nitrateinträgen 
in das Grundwasser, Erhaltung der biologischen Vielfalt und Erosionsschutz. 
Die damit verbundenen gesellschaftlichen Kosten werden auf 440 bis 
3 000 Euro pro Hektar und Jahr geschätzt.  

4. Welche Informationen, Daten und Zahlen liegen der Bundesregierung vor, 
welchen ökonomischen Schaden bzw. welche ökonomischen Kosten die 
Überdüngung und Nitratbelastung verursachen? 

Nach dem European Nitrogen Assessment aus dem Jahr 2011 führt der Einsatz 
von Düngemitteln in der Europäischen Union (EU-27) zu gesellschaftlichen Kos-
ten durch gesundheitliche Schäden, Klimaschäden und Schäden an Ökosystemen 
(u. a. Binnengewässer, Meere und andere empfindliche Ökosysteme) von jährlich 
20 bis 150 Mrd. Euro. Dem steht ein zusätzlicher Nettoertrag in der Landwirt-
schaft (Mehrertrag abzüglich Kosten) in Höhe von 20 bis 80 Mrd. Euro gegen-
über. Eine spezielle Schätzung für Deutschland liegt im Rahmen des Assessments 
nicht vor. 
In einer Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2017 wurde geschätzt, dass 
die Aufwendungen der Wasserversorger zur Einhaltung niedriger Nitratwerte 
zwischen 580 und 767 Mio. Euro pro Jahr liegen. Eine umfassendere Analyse zu 
den Schäden durch die Emission von Stickstoff ist in Arbeit. 

5. Liegen der Bundesregierung Daten vor, die das Ausmaß des Insektenrück-
gangs auf die Wirtschaftskraft bemessen? 

In Deutschland sind ca. 13 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion von Be-
stäubung durch Insekten abhängig. Das entspricht einem Wert von ca. 1,1 Mrd. 
Euro. Es liegen weiterhin Studien vor, die die Mindererträge verschiedener Kul-
turpflanzen bei einem Ausbleiben der Bestäubung experimentell belegen. Bei 
Raps und Ackerbohne sind dies beispielsweise knapp 30 Prozent bzw. 35 Pro-
zent. Die größten Verluste treten mit 55 Prozent bis ca. 85 Prozent bei Obstkul-
turen auf. 
Dass die Zahl der Insekten und damit auch der Bestäuber in den letzten Jahrzehn-
ten erheblich abgenommen hat, belegen verschiedene Studien. Eine Studie an 
Standorten in deutschen Schutzgebieten erbrachte einen dortigen Rückgang flug-
aktiver Insekten von bis zu 75 Prozent in den letzten 27 Jahren, gemessen in der 
Biomasse der Insekten. Die bundesweiten Roten Listen weisen für 44 Prozent der 
darin bislang erfassten knapp 7 500 Insektenarten einen rückläufigen langfristi-
gen Trend aus. 
Eine flächendeckende Abschätzung, welchen Einfluss dieser Rückgang auf die 
Erträge der Landwirtschaft hat, liegt nicht vor. 

6. In welcher Weise stellt die Bundesregierung sicher, dass insbesondere das 
Statistische Bundesamt entsprechende Daten erfasst und diese bereitstellt? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 
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7. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bereits ergriffen bzw. beab-
sichtigt sie einzuleiten, um Ökosystemdienstleistungen und Naturkapital in 
die Volkswirtschaftliche und in die Umweltökonomische Gesamtrechnung 
zu integrieren (bitte begründen)? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. 

8. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus den Arbeiten der 
internationalen TEEB-Initiative (The Economics of Ecosystems and Bio-
diversity), welche Bilanzierungs- und Berichtspflichten zur Erfassung von 
Naturkapital und Ökosystemdienstleistungen ist die Bundesregierung in die-
sem Zusammenhang eingegangen, und wie ist der Stand der Umsetzung? 

Die internationale Studie „The Economics of Ecosystems and Biodiversity“ 
(TEEB), die auf maßgebliche Initiative des Bundesumweltministeriums unter 
dem Dach der Vereinten Nationen von 2007 bis 2009 durchgeführt wurde, hatte 
zum Ziel, den enormen Wert der Natur für die Menschen und die vielfältigen von 
der Natur meist kostenlos bereit gestellten Ökosystemleistungen zu verdeutli-
chen. Hieraus erwuchsen zwar keine formellen Bilanzierungs- und Berichts-
pflichten, aber es gab in der Folge in vielen Staaten nationale Studien und Um-
setzungsprozesse sowie Beschlüsse zu politischen Zielsetzungen auf EU- und 
globaler Ebene (siehe Vorbemerkung). Der gesamte TEEB-Prozess war und ist 
insofern von strategischer Bedeutung für die Biodiversitätspolitik. 
In der im letzten Jahr abgeschlossenen deutschen Nachfolgestudie „Naturkapital 
Deutschland – TEEB DE“ wurden speziell für Deutschland die Leistungen der 
Natur für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche 
Wohlbefinden verdeutlicht und, sofern dies sinnvoll ist, auch mit ökonomischen 
Werten quantifiziert. Hierfür wurden unter Leitung von Prof. Bernd Hansjürgens, 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ, Leipzig), unter aktiver Beteili-
gung vieler Wissenschaftlern und Behördenvertreter die Ergebnisse von Fallstu-
dien zum volkswirtschaftlichen Nutzen von Ökosystemleistungen (bzw. zu den 
gesamtwirtschaftlichen Kosten durch deren Beeinträchtigung) zusammengetra-
gen.  
Hierzu zählen unter anderem die Beiträge von Auen, Mooren, Wäldern und Grün-
land sowie Natur in der Stadt zu Klimaschutz, Hochwasserschutz, Bereitstellung 
von sauberem Trinkwasser, Bestäubung durch Insekten, saubere Luft, verbesserte 
Lebensqualität und Erholung. Zudem kann eine vielfältige und attraktive Natur 
gerade auch in ländlichen, wirtschaftlich schwachen Räumen den Tourismus und 
die regionale Wertschöpfung fördern, wie Untersuchungen zum Beispiel zu Na-
tionalparken in Deutschland gezeigt haben. Es wurde gezeigt, dass es viele Sy-
nergien zwischen Naturschutz und anderen wichtigen Umwelt- und Gesell-
schaftsthemen gibt und dass sich Investitionen für die Erhaltung bzw. Verbesse-
rung unseres Naturkapitals auch aus gesamtökonomischer Sicht lohnen können. 
Zudem haben die Autoren von „Naturkapital Deutschland“ Konzepte und Wege 
vorgeschlagen, um diese Naturleistungen besser in private und öffentliche Ent-
scheidungsprozesse einzubeziehen, damit langfristig die natürlichen Lebens-
grundlagen und die biologische Vielfalt erhalten werden. Im Zentrum von „Na-
turkapital Deutschland – TEEB DE“ standen vier thematische Berichte (Internet-
seite: www.bmu.de/WS43322): 
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 Naturkapital und Klimapolitik – Synergien und Konflikte (2014) 

 Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen (2016) 

 Ökosystemleistungen in der Stadt (2016) 

 Synthese der vorangegangenen Berichte sowie Ausblick (2018). 
Über einen Beirat und eine Projektbegleitende Arbeitsgruppe wurden die relevan-
ten gesellschaftlichen Interessengruppen eingebunden. Letztlich diente das Pro-
jekt auch zur Flankierung der Umsetzung von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Na-
turschutzstrategien und -zielen, insbesondere der Nationalen Strategie zur biolo-
gischen Vielfalt.  
Und durch „Naturkapital Deutschland“ wurde untermauert, dass es für unsere Zu-
kunftsfähigkeit wichtig ist, eine breite und langfristig ausgerichtete Perspektive 
einzunehmen mit dem Ziel, die volkswirtschaftlichen Kosten von Umweltbeein-
trächtigungen zu reduzieren und die Transformation hin zu nachhaltigem Wirt-
schaften voranzubringen. 
In einem Folgeprojekt soll eine zielgruppenbezogene Verbreitung der Ergebnisse 
von „Naturkapital Deutschland“ mit dem Ziel der verstärkten Berücksichtigung 
in relevanten Politikbereichen erfolgen. 
Die globale Studie „The Economics of Ecosystems and Biodiversity“ (TEEB) 
und das nationale Projekt „Naturkapital Deutschland- TEEB Deutschland“ sind 
auch wesentliche Grundlagen für die BMBF-Forschung zur Wertschätzung und 
Sicherung von Naturkapital. 
Darüber hinaus wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 

9. Wurde nach Einschätzung der Bundesregierung das Bewusstsein für die viel-
fältigen Leistungen und Werte der Natur in Deutschland gesteigert? 

Durch das Millenium Ecosystem Assessment (MEA) aus dem Jahr 2005, den 
TEEB-Prozess und die politischen Zielsetzungen zur Erfassung des Wertes der 
Natur mit den daraus resultierenden zahlreichen Aktivitäten und Diskussionen 
auf allen Ebenen (siehe Antwort zu Frage 8) wurde unter anderem das Ziel ver-
folgt, das Bewusstsein für den enormen gesamtwirtschaftlichen Wert der Natur 
zu stärken. Mittlerweile sind Naturkapital und Ökosystemleistungen zentrale Be-
griffe nicht nur in der Umwelt- und Naturschutzpolitik, sondern auch in anderen 
Politikbereichen geworden. Die Arbeiten in der Wissenschaft zu diesem Thema 
haben exponentiell zugenommen. In der Privatwirtschaft gewinnt das Naturkapi-
talthema ebenfalls an Bedeutung, insbesondere Ansätze für eine betriebliche Na-
turkapitalbewertung (Natural Capital Accounting). 
In Deutschland hat dazu maßgeblich die nationale TEEB-Studie beigetragen. 
Diese zielte explizit auf eine stärkere Berücksichtigung der Werte der Natur in 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen. Darüber hinaus gibt es 
mittlerweile zahlreiche Expertennetzwerke, Veranstaltungsreihen und Dialogfo-
ren zum Thema Ökosystemleistungen; in Förderprogramme wurde es als Schwer-
punktthema aufgenommen (z. B. im Bundesprogramm Biologische Vielfalt). 
Auch die Berücksichtigung von Ökosystemleistungen in bestehenden politischen 
Instrumenten (wie Landschaftsplanung oder Umweltverträglichkeitsprüfung) 
wird verstärkt diskutiert. Für eine breitere Implementierung und für die Berück-
sichtigung in konkreten Entscheidungs- und Planungsprozessen vor Ort bedarf es 
jedoch weiterer praxisbezogener methodischer Hilfestellung zur Erfassung und 
Bewertung der Naturleistungen. 
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Für die Politik und die Fachwelt kann insgesamt von einer großen Resonanz ge-
sprochen werden. Zur Frage, wie stark dieses Thema auch in der breiten Öffent-
lichkeit angekommen ist, liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. 
Im Rahmen der alle zwei Jahre vom Bundesamt für Naturschutz herausgegebenen 
Naturbewusstseinsstudie werden Daten zu Wissen, Einstellungen und Verhal-
tensbereitschaft der Bevölkerung bezüglich biologischer Vielfalt erhoben. Hier-
bei erfolgt bisher keine spezifische Abfrage zum Bewusstsein in der Bevölkerung 
bzgl. der Naturleistungen (Ökosystemleistungen). 
Durch die Öffentlichkeitsarbeit des BMEL zum Wald (z. B. Verteilung von über 
drei Millionen Exemplaren der Waldfibel) wird das Ziel verfolgt, das Bewusst-
sein für die vielfältigen Leistungen und Werte des Waldes in Deutschland zu stei-
gern. 

10. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung in diesem Zusam-
menhang insbesondere aus den Beschlüssen der 10. Vertragsstaatenkonfe-
renz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD), die in Ziel 
Nummer 2 vorgeben, dass bis 2020 auch Biodiversitätsindikatoren und -be-
wertungen in geeigneter Weise in nationale Accounting- und Berichtssys-
teme einbezogen würden, und welche Maßnahmen hat die Bundesregierung 
ergriffen, um diese fristgerecht umzusetzen (bitte begründen)? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 sowie die Vorbemerkung der 
Bundesregierung verwiesen. 

11. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung in diesem Zusam-
menhang aus der von der CBD 2014 herausgegebenen Anleitung, um das 
Ziel einer Integration von Werten der Biodiversität in nationale Berichts- und 
Bilanzierungssysteme anzuleiten, und in welcher Weise wird diese Anlei-
tung seitens der Bundesregierung genutzt (bitte begründen)? 

Die im Jahr 2014 von der CBD herausgegebene Veröffentlichung: „Ecosystem 
Natural Capital Accounts: A Quick Start Package“ versteht sich als eine Operati-
onalisierung des SEEA-EEA (siehe Antwort zu Frage 13). Dieses stellt bisher 
noch keinen international abgestimmten, direkt umsetzbaren Standard dar, son-
dern enthält lediglich Prinzipen und erste Empfehlungen zur Umsetzung einzel-
ner Aspekte des Ecosystem Accounting.  
Ein Vorteil des Quick Start Packages liegt u. a. darin, dass man mit ihm relativ 
einfach erste Einschätzungen über die Entwicklung der Potenziale der Natur er-
halten kann, indem vorwiegend geographisch basierte Indikatoren auf Basis von 
Daten mit relativ geringer räumlicher Auflösung gebildet werden.  
Der Nachteil kann insbesondere darin gesehen werden, dass die verwendeten 
komplexen Indikatoren nicht unbedingt die gesellschaftlich drängenden politi-
schen Fragestellungen bezüglich Gefährdung und Erhaltung von Leistungen der 
Natur adressieren. Die Bundesregierung zieht es deshalb vor, sich bezüglich der 
Integration von Ökosystemleistungen in die Umweltgesamtrechnung direkt am 
SEEA-EEA (siehe Antwort auf Fragen 13 und 14) sowie an den entsprechenden 
Aktivitäten im europäischen Verbund zu orientieren und in diesem Rahmen 
Schwerpunkte zu setzen, die den besonderen ökologischen Bedingungen und 
Herausforderungen an die Erhaltung der Natur in Deutschland gerecht werden. 
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12. Wie bewertet die Bundesregierung die internationale Initiative zur Wohl-
standsbilanzierung und Bewertung von Ökosystemdienstleistungen („Wealth 
Accounting and Evaluation of Eco-system Services – WAVES“), welche Bi-
lanzierungs- und Berichtspflichten zur Erfassung von Naturkapital und Öko-
systemdienstleistungen ist die Bundesregierung in diesem Zusammenhang 
eingegangen, und wie ist der Stand der Umsetzung (bitte begründen)? 

Bei WAVES handelt es sich um eine im Jahr 2010 von der Weltbank gestartete 
Initiative, die auch von der Bundesregierung (Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) unterstützt wird. Die WAVES-
Initiative leistet einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung von umweltökono-
mischen Gesamtrechnungen und zur Bewertung von Ökosystemdienstleistungen 
in ihren Partnerländern, indem sie diese bei Aufbau und Institutionalisierung na-
tionaler Informationssysteme unterstützt. Die Initiative fördert damit die Natur-
kapitalberechnung in Entwicklungs- und Schwellenländern (gegenwärtige oder 
ehemalige Partnerländer: Botswana, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Indone-
sien, Madagaskar, Philippinen, Ruanda, Uganda, Sambia). Im Rahmen der 
WAVES-Initiative gibt es keine Bilanzierungs- oder Berichtspflichten. 

13. Wie bewertet die Bundesregierung das System of Environmental-Economic 
Accounting – Experimental Ecosystem Accounts (SEEA-EEA) der Verein-
ten Nationen, welche Bilanzierungs- und Berichtspflichten zur Erfassung 
von Naturkapital und Ökosystemdienstleistungen ist die Bundesregierung in 
diesem Zusammenhang eingegangen, und wie ist der Stand der Umsetzung 
(bitte begründen)? 

Die bei den Vereinten Nationen im Aufbau befindliche experimentelle Ökosys-
temgesamtrechnung als Teil des umweltökonomischen Gesamtrechnungssystems 
(„System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem 
Accounting“ SEEA-EEA) hat zum Ziel, die Leistungen der Natur für Wirtschaft 
und Gesellschaft integrativ zu erfassen. Bisher werden in den UGR neben der 
Rohstoffentnahme lediglich einige Leistungen wie die Aufnahme von Schadstof-
fen oder die Produktion von Rohholz, landwirtschaftlichen Produkten und von 
Rohwasser für die Trinkwassernutzung einzeln erfasst, ohne dass die gegenseiti-
gen Beeinflussungen und Abhängigkeiten deutlich werden. Mit einem Ecosystem 
Accounting sollen dagegen alle wesentlichen Leistungen der Ökosysteme berück-
sichtigt werden. Dadurch werden auch Zielkonflikte zwischen den verschiedenen 
Leistungen deutlich. Das Leistungsspektrum umfasst nicht nur private Güter, son-
dern auch öffentliche Güter, wie etwa den Beitrag der Ökosysteme zur Erhaltung 
besonderer Teile der biologischen Vielfalt oder für die Erholung in der freien 
Landschaft als Teil der so genannten kulturellen Ökosystemleistungen. Es soll 
zudem das Naturkapital als Potenzial für zukünftige Leistungen erfasst werden. 
Damit würde ein Ecosystem Accounting die Möglichkeit bieten, den Beitrag der 
biologischen Vielfalt bzw. der Ökosysteme für Wirtschaft und Wohlfahrt aus 
kurz- und langfristiger Sicht im System der volkswirtschaftlichen Rechnungen 
widerzuspiegeln. Im Jahr 2013 wurde ein erster Leitfaden zum SEEA-EEA ver-
öffentlicht, dessen Überarbeitung nun läuft. 
Der Ansatz der VN ist vielversprechend, muss aber methodisch-konzeptionell 
noch weiterentwickelt werden und ist bisher, wie der Name bereits sagt, experi-
mentell. Insofern leiten sich daraus noch keine Bilanzierungs- und Berichtspflich-
ten ab. Die Aktivitäten Deutschlands zur Aufstellung von Ecosystem Accounts 
orientieren sich so eng wie möglich an dem VN-Leitfaden zum SEEA-EEA. Glei-
ches gilt für die entsprechenden Aktivitäten auf EU-Ebene, die von EUROSTAT, 
Europäischer Umweltagentur und der Europäischen Kommission getragen wer-
den. 
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14. Wie beteiligt sich die Bundesregierung am derzeit laufenden Überarbei-
tungsprozess des SEEA-EEA (bitte begründen)? 

Das Statistische Bundesamt ist in die Diskussionen zur Erstellung der internatio-
nalen Rahmenwerke (SEEA-EEA und zugehörige technische Dokumente) durch 
die Teilnahme in den zugehörigen Gremien der Vereinten Nationen eng einge-
bunden: VN – Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting 
(CEEA) und „London Group for Environmental Economic Accounting“, einge-
setzt durch die Statistik-Kommission der Vereinten Nationen (UNSTAT). Auf 
VN-Ebene finden derzeit auch Diskussionen zur Einbeziehung von ökologischen 
Leistungen in das Bruttoinlandsprodukt statt, an denen das Statistische Bundes-
amt ebenfalls beteiligt ist.  
Das BfN nimmt ebenfalls regelmäßig an Sitzungen der London Group teil, insbe-
sondere im Bereich Ecosystem Acounting, sowie gemeinsam mit dem Statisti-
schen Bundesamt beim „Forum of Experts on SEEA Experimental Ecosystem 
Accounting“ der United Nations Statistics Division (UNSD). In Kooperation mit 
UNSD und UN Environment hat das Bundesamt für Naturschutz im April 2018 
in Bonn eine internationale Konferenz zum Thema „Integration of ecosystems 
and ecosystem services into the Environmental-Economic Accounting“ organi-
siert. Die Ergebnisse dieser Konferenz tragen zu den Diskussionen des laufenden 
Überarbeitungsprozesses des SEEA-EEA bei. 

15. Welche Bilanzierungs- und Berichtspflichten zur Erfassung von Naturkapi-
tal und Ökosystemdienstleistungen ist die Bundesregierung im Zusammen-
hang mit der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 eingegangen, und wie ist der 
Stand der Umsetzung (bitte begründen)? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 sowie die Vorbemerkung der 
Bundesregierung verwiesen. 

16. Wie ist in diesem Zusammenhang insbesondere der Umsetzungsstand in 
Deutschland hinsichtlich des Ziels, bis 2020 die Ergebnisse zu Ökosystemen 
und deren Leistungen in die Rechnungslegungs- und Berichterstattungssys-
teme auf EU- und nationaler Ebene zu integrieren, und welche Maßnahmen 
hat die Bundesregierung ergriffen bzw. plant sie zu ergreifen, um dieses Ziel 
fristgerecht zu erfüllen (bitte begründen)? 

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 sowie die Vorbemerkung der 
Bundesregierung verwiesen. 

17. Welche finanziellen Mittel und personellen Ressourcen werden gegenwärtig 
von der Bundesregierung für eine bessere Erfassung des Wertes der Natur 
und ihrer Dienstleistungen und für deren Einbeziehung in gesellschaftliche 
Berichtssysteme zur Verfügung gestellt, und welche Veränderungen sind 
hierbei seitens der Bundesregierung geplant (bitte begründen)? 

Das Statistische Bundesamt ist durch seine Mitarbeit im „Committee of Experts 
on Environmental-Economic Accounting“ (CEEA), der „London Group for En-
vironmental Economic Accounting“ und dem „Forum of Experts in SEEA Expe-
rimental Ecosystem Accounting“ eng in die Entwicklung der internationalen Rah-
menwerke in eingebunden (siehe Antwort zur Frage 14). Diese Rahmenwerke 
sind Voraussetzung für eine spätere Abbildung von Umweltsystemleistungen in 
den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen. Derzeit werden für dieses Thema 
keine nennenswerten Ressourcen im Statistischen Bundesamt eingesetzt. 
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In den Jahren 2011 bis 2018 wurden vom BMU für Forschungsvorhaben zu die-
sem Themenbereich einschließlich „Naturkapital Deutschland-TEEB DE“ insge-
samt ca. 2,8 Mio. Euro ausgegeben. Für die Zeit bis zum Jahr 2021 sind weitere 
640 000 Euro im Haushalt des BMU eingeplant, zusätzliche Vorhaben sind in 
Planung. Zur Betreuung dieser Vorhaben steht im Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) derzeit insgesamt ein Äquivalent von knapp einer Stelle zur Verfügung. 
Für die Zukunft wird geprüft, den nötigen fachlichen Input des BfN bzgl. Öko-
systemen und Ökosystemleistungen für deren vollständige, systematische Erfas-
sung und Bewertung zur Integration in die Umweltgesamtrechnungen weiter aus-
zubauen. 
Im BMU selbst steht für die Betreuung dieses Themenbereichs derzeit eine Drit-
telstelle im höheren Dienst zur Verfügung.  
Das Umweltbundesamt stellt zudem Kapazitäten für die Erstellung der „Metho-
denkonvention zur Ermittlung von Umweltkosten“ zur Verfügung. 

18. Sieht die Bundesregierung es als erforderlich an, dass mehrere Institutionen 
(z. B. das Statistische Bundesamt – DESTATIS –, das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit – BMU – bzw. das Bun-
desamt für Naturschutz – BfN –, das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung – BMBF –, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft – BMEL) bei der Aufgabe, Ökosystemdienstleistungen in die Um-
weltökonomischen Gesamtrechnungen zu integrieren, in vergleichbarer 
Weise wie beim Fortschrittsbericht zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
zusammenarbeiten (bitte begründen)? 

19. Welche Schritte hat die Bundesregierung unternommen bzw. plant die Bun-
desregierung, um eine solche Zusammenarbeit zu initiieren (bitte begrün-
den)? 

Die Fragen 18 und 19 werden gemeinsam beantwortet. 
Die Bundesministerien und nachgeordneten Fachbehörden arbeiten beim Erhalt 
der biologischen Vielfalt grundsätzlich eng zusammen. 
Bereits bei Naturkapital Deutschland sowie anderen Forschungsvorhaben zur Er-
fassung und Bewertung von Ökosystemleistungen und die Integration in die Um-
weltökonomischen Gesamtrechnungen sind unterschiedliche Behörden einbezo-
gen worden, u. a. die betroffenen Bundesressorts (BMBF, BMWi, BMEL, 
BMVI), das Statistische Bundesamt, das Umweltbundesamt, das Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie, die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe, die 
Bundesanstalt für Gewässerkunde, verschiedene Thünen-Institute sowie Landes-
behörden. Hinzu kommen diverse Forschungsinstitute sowie ein breiter Kreis 
weiterer Verbände sowie Expertinnen und Experten. 
Mit der BMBF-Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (siehe Antwort 
zu Frage 1) wird eine Dialogplattform initiiert, in der Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft regelmäßig zusam-
mentreffen und eng zusammenarbeiten, um gemeinsam die Forschungsbedarfe 
und -ergebnisse zum Erhalt der Artenvielfalt sowie deren Umsetzung zu disku-
tieren. 
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Gerade für eine effiziente und fachlich solide regelmäßige Erfassung und Bewer-
tung von Ökosystemleistungen einschließlich Integration in die Umweltökono-
mischen Gesamtrechnungen ist eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen den 
relevanten Behörden unerlässlich. Konkrete Entscheidungen zur formellen Struk-
tur dieser Kooperation werden erst später getroffen, wenn ausreichende Erfahrun-
gen aus den laufenden und geplanten Pilotvorhaben vorliegen. 
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